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Aufzugsschacht


Weisung




 
	


Werden in einem bestehenden Aufzugsschacht die maschinentechnischen Einheiten (Fahrkorb, Führungsschienen, Antrieb, Steuerung, etc.) nahezu vollständig ersetzt, ist dies einer nachträglichen Aufzugserrichtung gleichzuhalten. § 68 Abs. 4 ist anwendbar.
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